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Ratgeber

Der Ratgeber...
steht o//en teserinnen

und tesern der Ze/t/upe zur
Verfügung, fr /'st /costen/os,

wenn d/e frage von a//ge-
me/nem /nteresse /st und
d/e Antwort /'n der Ze/t/upe
pubiiz/'ert wird. (Bei Steuer-

proh/emen wenden S/e sich

am besten an d/e Behörden
/hres Wohnortes.,)

Anfragen senden an:
Ze/t/upe, Ratgeber,
Postfach, 8027Zürich

Rund
ums Geld

Marianne Gähwiler

Tag und Nacht bin ich
für meine Schwester da
Tag und Nacht muss /ch /ur mez-

ne kranke Schwester bereit se/n.

Vom frühstück morgens um
sechs Uhr h/s abends um 20.80
Uhr, wenn sie d/e /etzte Tafr/efte

sch/uc/cen muss. Wer/ctags fahre
ich s/e ;'e 45 M/nuten in die

Werkstatt und wieder he/m, ich

dusche s/e, wasche /ur s/e, pfege
sie, wenn s/e krank ist. /ch fnde,

Idealer Faltstock
für in die Handtasche
nur Fr. 64.— (plus Versand)

keine Nachnahme - volles Rückgaberecht!

Assinta, 6052 Hergiswil
Tel. 041 631 01 12, Fax 041 631 01 11

mindestens fr. JOO- im Tag
wären angemessen /ur meine

Leistungen, /hr Beistand ist da-

mit nicht einverstanden. Meine
Schwester hat ein finhommen
von 3/45 fran/cen und etwa fr.
30000 - Vermögen.

Sind Fr. 100 - pro Tag ange-
messen, zu wenig, zu viel?
Lassen Sie uns einmal folgen-
de Rechnung machen:
Wohnen 20.-/25.-

in//. a//e Neben-

hosten und Wobnungs-

m/tbenützung
Frühstück 3.-/4-
Mittagessen 8.-/10.-
Nachtessen 6.-/8-
Zwischenmahlzeiten 3.-/5.-
Betreuung 25.-/30.-
50 Autokilometer
à Fr. -.60 30.-/30.-
Total 95.-/112.-

obne Wöscbebesorgung

Der Betrag fürs Wohnen ist

von Ihren (gesamten) Wohn-
kosten abhängig, die Mahl-
zeitenpreise richten sich
nach Aufwand und Auslagen
und enthalten nebst Neben-
kosten für Wasch- und Putz-

mittel, Kehrichtsäcken u.a.
auch die Zubereitung. Die

Entschädigung für die Wä-
schebesorgung richtet sich
ebenfalls nach Aufwand und
bewegt sich normalerweise
zwischen Fr. 80.- und 160-
pro Monat. Für die Betreuung
können wir keinen Stunden-
lohn einsetzen, er wäre nicht
bezahlbar. Ich nehme eine
Pauschale von bescheidenen
Fr. 25.- bis 30.- pro Tag an.
Für einen Autokilometer rech-

ne ich 60 Rappen; so viel be-

zahlt das Rote Kreuz den eh-
renamtlichen Fahrer/innen.

Wie Sie sehen, liegen Sie

mit Ihren 100 Franken rieh-
tig. Zeigen Sie obige Ausrech-

nung dem Beistand. Die Fra-

ge stellt sich nun: Wer soll
das bezahlen? Ihre Schwester
hat ja noch andere Auslagen:
Krankenkasse, Steuern Klei-
der, Arztkosten

Wird von ihrem Vermö-

gen genommen, ist es sehr
schnell aufgebraucht; die Re-

serve von wenigen zehntau-
send Franken ist aber wichtig
für Ihre Schwester. Neue Er-

sparnisse (auf Ihre Kosten)
muss sie keine mehr anhäu-
ten, aber mit ihren Einnah-
men für ihre Lebenshaltungs-
kosten aufkommen. Soweit
das mit nur Fr. 3145- über-

haupt möglich ist.

Zügeln oder nicht?
/ch (81 wohne in einer h/einen

Aiterswohnungzu fr. 880.-, wo
ich mich aher nicht gZückh'ch

/uh/e. G/auben Sie, dass /ch mir
e/n etwas /reund/icheres Zuhau-
se mit me/nem Einkommen von

fr. Z560.- und einem k/e/nen

Vermögen Ze/sten kann? Trotz
bescheidenerLebens/uhrung be-

/aufen sich meine durchschnitt-
heben Au/wendungen auf
fr. 2400.- monatlich.
Was einen jährlichen Vermö-
gensverzehr von rund 10000
Franken ausmacht, in zehn
Jahren hunderttausend Fran-
ken. Das können Sie sich si-

cher leisten. Kommt doch
demnächst noch der Erlös
aus dem Verkauf der Ferien-

wohnung zu Ihrem Vermö-
gen dazu. Primär sind die Er-

sparnisse ja dazu da, im Alter
den Lebensunterhalt zu be-

streiten, sollten die Renten
dazu nicht ausreichen.

Sie können nun selber aus-

rechnen, wie lange Ihr Ver-

mögen reicht, wenn Sie in ei-

ne teurere Wohnung ziehen.
Entscheiden müssen Sie, was
Ihnen wichtiger ist - Geld auf
der hohen Kante oder «Schö-

ner Wohnen». Denken Sie

auch daran, dass ein Umzug
immer mit Kosten verbunden
ist. Und Sie müssen sich wie-
der an eine neue Umgebung
gewöhnen, sich in ein frem-
des Zuhause einleben, Ihre ei-

gentlichen Probleme jedoch
zügeln Sie immer mit.

Marianne GähwiZer

Bank

Dr. Emil Gwalter

Bankbüchlein
zu gut versorgt
AZs bei uns die erste Mieterin
einzog, bezah/te sie nebst dem

Mietzins noch fr. 300.- Sicher-

heitsieistung. AZs sie /ahre spä-
ter auszog, fand ich das zu gut
versorgte Bankhüchiein nicht
mehr und zah/te den Betrag
samt Zins zurück. Die Bank gab
mir zur Auskun/t, dass die Su-

che nach dem Konto mit einigen
Kosten verbunden sei. Desha/b
sah ich davon ah, in der L/o/f-

nung, das Büch/ein doch noch

zu /indem Nun erkiärt man mir,
das Konto sei nicht mehr vor-
banden. Das kann ich nicht
giauben. Was kann ich machen?

Sie sind wirklich nicht in
einer beneidenswerten Lage.
Es ist eine Tatsache, dass bei
Verlust eines Sparheftes ein
kompliziertes, langwieriges
und auch kostspieliges Kraft-
los-Erklärungs-Verfahren durch-

geführt werden muss, um zu

verhindern, dass ein unrecht-
mässiger Besitzer, (sprich
Dieb) den Betrag abheben
könnte.

Das Verfahren ist derart
kompliziert, dass in der Praxis
zwischen den Parteien oft ein
einfacherer Weg abgespro-
chen wird. Dies muss jedoch
vor dem Schadenfall gesche-
hen sein. In Ihrem Fall wäre
es womöglich Bestandteil der

allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen.
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